
Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 30.11.2022   
 

An die   
Mitglieder des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit 
 
nachrichtlich: 

An die  
stv. Mitglieder des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit  

und die Kreistagsabgeordneten,  

die nicht dem Ausschuss für Strukturwandel und Arbeit angehören 
 

An den Landrat und die Dezernenten 
 

Einladung 
zur 10. Sitzung 

des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit 
(XVII. Wahlperiode) 

am Donnerstag, dem 08.12.2022, um 17:00 Uhr 

GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich 
Kreissitzungssaal (1. Etage) 

Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02181/601-2172) 

Navigation: www.rkn.nrw/TR814 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit  
   
 2.   Verpflichtung sachkundiger Bürger  
   
 3.   Auswirkungen des auf 2030 vorgezogenen Kohleausstiegs:  
   
 3.1.   Resolution des Kreistags zur Energiesicherheit  
   
 3.2.   Neue Leitentscheidung und Änderung des Braunkohlenplans 

Garzweiler II 
 

   
 4.   Sachstandsbericht zu Strukturwandelprojekten Rhein-Kreis 

Neuss 
 



Seite 2 von 3 Einladung zur 10. Sitzung des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit am 08.12.2022 

 

   
 5.   Sachstandsbericht „Revierbahn“  
   
 6.   Anträge  
   
 7.   Anfragen  
   
 8.   Mitteilungen-Bericht der Bundesregierung zum 

Umsetzungsstand des Investitionsgesetzes Kohleregionen 
(InvKG) gemäß §26 Abs. 2 bis 4 InvKG 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
Vorsitz 
 
Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 16.00 - 17.00 Uhr folgende 
Räume im Sitzungsbereich des Kreishauses Grevenbroich zur Verfügung: 
 
CDU-Fraktion: Besprechungsraum V/VI 

 1. Etage 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR815 

 

SPD-Fraktion: Besprechungsraum Ideenschmiede I/II 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR804 

 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Besprechungsraum Ideenschmiede I/II 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR804 

  

FDP-Fraktion: Besprechungsraum V/VI 

 1. Etage 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR815 

 

Fraktion UWG/FW RKN/Zentrum:  Besprechungsraum III 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR810 

 

Fraktion AfD: Besprechungsraum IIIa 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR824 

 
Parkplätze stehen in der Tiefgarage des Kreishauses Grevenbroich, Einfahrt "Am 
Ständehaus", zur Verfügung. 

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Parken auf dem Rondell vor dem 
Haupteingang des Kreishauses Grevenbroich nicht gestattet ist!  
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  30.11.2022 

ZS 6 - Strukturwandel 

 

Sitzungsvorlage-Nr. ZS 6/2036/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Strukturwandel und 
Arbeit 

08.12.2022 öffentlich 

 
  

TOP: Auswirkungen des auf 2030 vorgezogenen Kohleausstiegs 
 
Tagesordnungspunkt: 

Resolution des Kreistags zur Energiesicherheit 
 

Sachverhalt: 

Auf Basis des als Anlage beigefügten interfraktionellen Antrags von CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN, UWG/Freie Wähler und Zentrum hat der Kreistag den als Anlage 2 

beigefügten Beschluss gefasst. Der Beschluss wurde mit Datum 30.09.2022 von Landrat 

Petrauschke an Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, 

Ministerpräsident Hendrik Wüst und Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur übersandt. 

Mit Schreiben vom 27.10.2022 hat das Büro von Ministerpräsident Wüst mit dem als Anlage 

beigefügten Schreiben geantwortet. Weitere Antworten sind bisher nicht eingegangen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
Anlagen: 

010_1729_XVII_2022_20220928_Interfr_Antrag_Kreistag_Energiesicherheit 
KTBeschluss_Energiesicherheit 
SchreibenMP 
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An den 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
Oberstraße 91 
41460 Neuss 

 

27. September 2022 

 
 

Antrag für die Sitzung des Kreistages am 28. September 2022 

 
 

Teil 1 

 

Bundes- und Landesregierung halten an ihrer Strategie der Dekarbonisierung und am 

Ausbau der Erneuerbaren Energien grundsätzlich fest. 

 

Bedingt durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden 

die grundlegenden Planungen derzeit jedoch massiv behindert. Folge sind stark steigende 

Energiepreise und Probleme der Sicherstellung der Versorgung. Die Bundesregierung 

reagiert darauf mit ständig angepassten Hilfsprogrammen. So auch mit einem 5 Milliarden 

Euro schweren Energiekostendämpfungsprogramm für die energieintensiven 

Industrieunternehmen. 

 

Im Ausschuss für Strukturwandel und Arbeit wurde der Brief von IHK und DGB vom 01. 

September 2022, der Nachschärfungen des genannten Hilfsprogramms im laufenden 

Prozess fordert, einstimmig unterstützt. 

 

Die Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und 

UWG/FW-Zentrum empfehlen folgende Positionsbestimmung des Kreistages des Rhein-

Kreises Neuss zu beschließen. 

 

 

1. Der Kreistag bekräftigt das Votum des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit 

zum gemeinsamen Brief von IHK Mittlerer Niederrhein und DGB Düsseldorf-

Bergisch Land vom 01. September 2022 und erklärt sich mit den Beschäftigten, 

insbesondere der Aluminiumindustrie im Rhein-Kreis Neuss, solidarisch. 

 

2. Der Landrat wird gebeten, dies und die im genannten Brief von IHK und DGB 

enthaltenen Forderungen der Bundesregierung zur Umsetzung zu empfehlen.  
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Teil 2 

Positionierung des Kreistages zur Versorgungssicherheit und bezahlbaren 

Energiepreisen 

 

In der Sitzung des Kreistages am 15.12.2021 richteten die Fraktionen im Rhein-Kreis 

Neuss einen dringenden Appell an die Bundesregierung in Berlin und an die 

Landesregierung in Düsseldorf. Ziel war die Sicherstellung der Versorgung mit Strom zu 

wettbewerbsfähigen Preisen, auch bei einem beschleunigten Ausstieg aus der 

Kohleverstromung bereits 2030. Dazu sollten die konkreten Voraussetzungen verbindlich 

sichergestellt werden, unter anderem durch zügigen Ausbau von regelbaren 

Gaskraftwerken als Übergangstechnologie.  

 

Durch den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine ab 24.2.2022 ist nun auch das 

Thema Versorgungssicherheit bei Gas hinzugekommen. Die Beschaffung und 

Speicherung von Gas für die Wärmeversorgung als auch als Prozessgas hat derzeit 

absoluten Vorrang, um über die nächsten Winter zu kommen. Gas zur Verstromung 

kommt daher nicht mehr in Frage. Das hat auch den Umgang mit anderen Energieträgern, 

wie Kohle- und Atomstrom, neu gewichtet.  

 

So werden im Rheinischen Revier zwei 300 MW Blöcke aus der Reserve ab 1. Oktober 

wieder in den aktiven Betrieb genommen.  

 

Im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) ist der Ausstiegspfad der einzelnen 

Kohlekraftwerke allerdings verbindlich festgelegt. Ebenso Revisionstermine zur Klärung 

offener energiepolitischer und energiewirtschaftlicher Fragen. Insbesondere sollen die 

Auswirkungen des Kohleausstiegs auf die Versorgungssicherheit sowie 

Sozialverträglichkeit mit Blick auf 2038 bzw. 2035 untersucht werden. 

 

Der erste Revisionstermin am 15. August 2022 nicht stattgefunden. Weshalb mögliche 

Ergebnisse auch nicht vorliegen. 

 

Wirtschaft und Bevölkerung sind, auch im Rhein-Kreis Neuss, auf die Sicherstellung und 

vorausschauender Planbarkeit der zukünftigen Versorgung mit ausreichendem und 

bezahlbarem Strom dringend angewiesen. Auch die Preise müssen über den Markt und 

dessen Rahmenbedingungen wieder auf ein verträgliches Maß zurückgeführt werden. Ob 

die Versorgung der Bevölkerung mit Energie kurzfristig nicht sichergestellt ist, kann 

derzeit noch nicht abgesehen werden (siehe auch Ergebnisse der Stresstestvarianten der 

Bundesnetzagentur). An der Entwicklung der Preise kann eine jeweilige vermutete 

Versorgungslücke derzeit auf den Märkten abgelesen werden.  

 



Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss 

3 

 

 

 

 

Die Preise für Strom und Gas explodieren regelrecht und bringen Privathaushalte und 

Betriebe zunehmend in Bedrängnis. Das Aluminiumunternehmen Speira mit Standorten 

in Grevenbroich und Neuss hat seine Produktion von Primäraluminium bereits halbiert, da 

wegen der hohen Energiepreise die Wertschöpfung insgesamt gefährdet ist. Das 

Primäraluminium wird dann aus Ländern bezogen, in denen die Energiekosten geringer 

sind und der CO2 Ausstoß höher.  

 

Auch Handwerk und Mittelstand klagen über zu hohe Belastungen durch die Strom- und 

Gaspreise, wie zum Beispiel Bäckereibetriebe. 

 

Neben wirksamen Hilfen für die Betriebe, die unter den hohen Preisen stark leiden, und 

für die Haushalte, die das nicht mehr stemmen können und verzweifeln, brauchen wir aber 

auch weiterhin (politische) Signale, dass alle im Rahmen der langfristigen Strategie 

verfügbaren Möglichkeiten, um über die nächsten Winter zu kommen, von jedem, der es  

kann, auch ergriffen werden.  

 

Im Rheinischen Revier betrifft das zwei weitere 600 MW Blöcke (Neurath), die bis Ende 

Dezember 2022 gemäß KVBG verbindlich abgeschaltet werden müssen. Eine 

Verschiebung der Schließung um zwei Winter würde das Angebot sofort erhöhen und 

wirkungsvoll positiv auf die Preise wirken.  

 

Die Bundes- und – soweit zuständig – auch die Landesregierung werden gebeten, die 

folgenden Vorschläge im Rahmen ihrer bereits laufenden Planungen einzubeziehen: 

 

Wir brauchen einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Bis dahin brauchen 

wir aber auch eine verlässliche Energieversorgung, um die nächsten Winter zu 

überstehen. Der versäumte Revisionstermin des KVBG muss zeitnah von der 

Bundesregierung nachgeholt werden, um die offenen Fragen für eine gelingende 

Energiewende verbindlich zu klären: 

 

• Massiver und beschleunigter Ausbau Erneuerbarer Energien, in unserer Region 

zum Beispiel durch den „Gigawatt Park“ der ZRR, an dem sich auch der Rhein-

Kreis Neuss beteiligt 

• Verfahrensbeschleunigungen und Verbesserung der Rahmenbedingungen, 

• Eigennutzung von Strom aus EE-Anlagen erleichtern und verbessern, z.B. durch 

die Veränderung der Grenzwerte, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren 

und Abbau von mittlerweile unnötiger Bürokratie, 

• Carbon Leakage verhindern, 

• ausreichende regelbare „Backup“-Kraftwerke planen und bauen oder deren Bau 

ermöglichen durch geeignete Rahmenbedingungen,  
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• Abhängigkeiten in der Energieversorgung reduzieren, neue vermeiden, durch 

herbeiführen von Lieferantenvielfalt, 

• Unternehmen beim Transformationsprozess unterstützen und fördern, auch 

zeitlich, durch vorausschauend, durch langfristige festgelegte 

Rahmenbedingungen, 

• Hochlauf von Wasserstoff deutlich beschleunigen, Hochpreise vermeiden, 

vorausschauend Infrastruktur verbessern oder überhaupt ermöglichen, 

• Ausbaustand erneuerbare Energien regelmäßig abgleichen mit Ausstieg aus 

fossilen Energien und dem Strombedarf sowie 

• nachhaltige Beschaffungsrahmenstrategien für weiter notwendige Energieimporte 

rechtzeitig und verbindlich festlegen. 

• Die Verlängerung des Energiekostendämpfungsprogramms sowie Nachschärfung 

für besonders betroffene Betriebe (Strom und Gas). 

• Der befristete Weiterbetriebs der beiden 600 MW Blöcke (in Grevenbroich – 

Neurath) für zwei Winter zur Entschärfung der aktuellen Situation. 

• Vorgezogene Kohleverstromungsbeendigungs-Termine bedürfen zwingend einer 

Überprüfung gemäß den Bedingungen der Revisionsklausel des KVBG. 

 

Die jeweilige Bundes- und Landesregierung werden vom Landrat des Rhein-Kreis Neuss 

auf geeignete Art und Weise aufgefordert, obige Punkte zügig umzusetzen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
   

Sven Ladeck 
Vorsitzender der  
CDU im Kreistag des 
Rhein-Kreises Neuss 

Udo Bartsch 
Vorsitzender der 
SPD im Kreistag 
des Rhein-Kreises 
Neuss 

Swenja Krüppel 
Vorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im 
Kreistag des Rhein-
Kreises Neuss 

Dirk Rosellen 
Vorsitzender der FDP 
im Kreistag des Rhein-
Kreises Neuss 

Carsten Thiel 
Vorsitzender der UWG 
/Freie Wähler-
Zentrum im Kreistag 
des Rhein-Kreises 
Neuss

 
 
 
 

  
Johann-Andreas 
Werhahn 
Stv. Vorsitzender  
Ausschuss für 
Strukturwandel und 
Arbeit (CDU) 

Rainer Thiel 
Vorsitzender 
Ausschuss für 
Strukturwandel und 
Arbeit (SPD) 

Erhard Demmer 
Sprecher von 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für 
den Strukturwandel 

Hanne Wolf- 
Kluthausen 
Sprecherin der FDP 
für den 
Strukturwandel 
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Neuss/Grevenbroich,  30.11.2022 

ZS 6 - Strukturwandel 

 

Sitzungsvorlage-Nr. ZS 6/2038/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Strukturwandel und 
Arbeit 

08.12.2022 öffentlich 

 
  

TOP: Auswirkungen des auf 2030 vorgezogenen Kohleausstiegs 
 
Tagesordnungspunkt: 

Neue Leitentscheidung und Änderung des Braunkohlenplans Garzweiler II 
 

Sachverhalt: 

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner Sitzung am 25.11.2022 die durch den nun 

vorgezogenen Kohleausstieg notwendige neue Leitentscheidung und die ebenfalls notwendige 

Änderung des Braunkohlenplans Garzweiler II beraten. 

 

Das Ministerium hat in der Sitzung auf Basis der als Anlage beigefügten Präsentation den 

geplanten Weg zu einer neuen Leitentscheidung vorgestellt. 

 

RWE hat hierzu ergänzend in der Sitzung die geänderte Vorhabenbeschreibung als Grundlage 

für das weitere Änderungsverfahren des Braunkohlenplans Garzweiler II vorgestellt (siehe 

Anlage): 

 

Wesentliche Eckpunkte sind: 

 

 das Ende der Kohleförderung 2030 

 die Nicht-Inanspruchnahme des dritten Umsiedlungsabschnittes 

 die Veränderung der Größe (Verkleinerung um ca. 60 ha) 

 Entfall der A 61 n zwischen der Anschlussstelle (AS) Wanlo 

und dem AD Jackerath 

 Veränderte Massenbildung, Terrassengestaltung am östl. Seeufer 

 größerer Uferabschnitt auf MG Stadtgebiet 

 

Der Arbeitskreis Garzweiler II hat sich in der Sitzung am 04.11.2022 mit den Planungen befasst 

und dem Braunkohlenausschuss empfohlen, das Konzept zur Grundlage für die Änderung des 

Braunkohlenplans zu machen und die bisherigen Vorbereitungen zur Anpassung an die 
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Leitentscheidungen 2016 und 2021 einzustellen. Die Umweltprüfung und Umweltverträglich-

keitsprüfung sollen in einem gemeinsamen Verfahren durchgeführt werden. 

 

Darüber hinaus wurde empfohlen, die Regionalplanungsbehörde mit der Prüfung zu 

beauftragen, wie die sich auch für den räumlichen Bereich des Braunkohlenplans Frimmersdorf 

ergebenden Änderungen für die Wiedernutzbarmachung planerisch und möglichst in einem 

Verfahren bearbeitet werden können. 

 

Die Beschlüsse wurden vom Braunkohlenausschuss mehrheitlich gefasst. 

 

Ein Vertreter der Bezirksregierung Köln hat in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und 

Strukturwandel des Regionalrates Düsseldorf am 30.11.2022 einen Sachstandsbericht zur 

Braunkohlenplanung Garzweiler II und zur Rheinwassertransportleitung abgegeben. Die 

zugehörigen Vortragsfolien sind als Anlage beigefügt. 

 
 
Anlagen: 

20221125 BKA Neue LE Prozess 
Sachstandsb._zur_Braunkohlenpl._Garzweiler_II_u._Rheinwassertransportl._30.11.2022 
TOP 4_221122_Vorhaben gem. Verständigung 22_Hauptchartsatz final (1) 



Neue Leitentscheidung

Der Weg zu einer neuen Leitentscheidung

Bericht der Landesplanungsbehörde für den

Braunkohlenausschuss am 25. November 2022
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Neue Leitentscheidung

Vorgezogener Kohleausstieg 2030

im Rheinischen Revier

 Ergebnis der politischen Eckpunkte-Verständigung von MWIKE, 

BMWK und RWE vom 04.10.2022

 Energie-, klima- und sozialpolitischer Kern: 

 Versorgungssicherheit: längerer Betrieb zweier 600 MW-Blöcke 

 Klimaschutz: alle rheinischen Braunkohlekraftwerke bereits 2030 

vom Netz = Abbauende in Garzweiler = 280 Mio. t. CO2 eingespart

 Menschen: Erhalt der Dörfer im 3. UA und Holzweiler Feldhöfe 

 Weiteres: u. a. Zubau H2-ready-Kraftwerke, starker EE-Ausbau

„Mit den vereinbarten 

Eckpunkten zum Kohleausstieg 

2030 setzen wir einen 

Meilenstein unseres 

Koalitionsvertrages in 

puncto Klimaschutz 

verantwortungsvoll um.“

– Energie- & Klimaschutzministerin 

Mona Neubaur
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Neue Leitentscheidung

Aufgabe der neuen Leitentscheidung

 Koalitionsvertrag umsetzen und räumliche Aspekte der 

Eckpunktevereinbarung für Raumordnung übersetzen.

 Beschleunigter Kohleausstieg erhöht Anforderungen deutlich:  

wenig Zeit, aber zahlreiche Verfahren und Planungen! 

 Erkennbare Schwerpunkte: 

 Ein neues Konzept für Garzweiler II

 Orte der Zukunft in Erkelenz und Merzenich

 weitere Themenfelder? Leitentscheidung 2021?

3

„Das vorgezogene Ende des 

Braunkohleabbaus muss 

geordnet ablaufen und im 

Interesse der Menschen 

gestaltet werden. Wir müssen 

die Voraussetzungen dafür 

schaffen, dass aus den 

Tagebaulöchern, zerschnittenen 

Landschaften und Dörfern eine 

Modellregion für die Zukunft 

entwickelt werden kann.“

– Energie- & Klimaschutzministerin 

Mona Neubaur



Neue Leitentscheidung

Roadmap Erarbeitungsprozess

4

November Dezember Januar Frühjahr Juni
2022 2023

Kabinett-

beschluss

 Anregungen für die Leitentscheidung? Schreiben Sie uns: leitentscheidung@mwike.nrw.de

Oktober

Eckpunkte

verständigung 

Startschuss

im AWIKE

Gespräche mit Anrainer-

Kommunen Garzweiler II 

& Menschen der 

Umsiedlungsdörfer

Fachgespräche

zu den räumlichen Folgen 

des Kohleausstiegs 

moderierte

Dialog-Veranstaltung



Neue Leitentscheidung

Einbindung Braunkohlenausschuss 

 Teilnahmemöglichkeit an Fachgesprächen

 Regelmäßiger Bericht im AK Garzweiler II und in BKA-Sitzungen

 Jour fixe mit Geschäftsstelle

 Einladung zu Dialog-Veranstaltung
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Neue Leitentscheidung

Vielen Dank!

RD Sascha Wisniewski

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie 

des Landes Nordrhein Westfalen 

Referat 724 | Landes- & Regionalentwicklung, Freiraum, Flächenvorsorge Energiewende, Rohstoffe

Telefon: +49 211 61772 - 526

E-Mail: sascha.wisniewski@mwike.nrw.de

Bildmaterial: Eigene.
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30. November 2022

Regionalrat Düsseldorf

Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel

TOP 3 

Sachstandsbericht zur Braunkohlenplanung Garzweiler II 

und Rheinwassertransportleitung



Garzweiler II – bisheriger Verfahrensgang

2

Neue 

LE

2023

2016 2021 2022



Verständigung zwischen MWIKE, BMWK, RWE

• Ende der Kohleverstromung 2030

• Lützerath wird in Anspruch genommen

• Erhalt des 3. Umsiedlungsabschnitts

• Abstand zu Ortschaften des 3. Umsiedlungsabschnitts 

und zu Feldhöfen rd. 400m, zu Holzweiler rd. 500m

Neue Leitentscheidung:

- Umsetzung Koalitionsvertrag, Eckpunktevereinbarung 

in Raumordnung übersetzen

- Schwerpunkte: 
- neues Konzept für Garzweiler II

- Orte der Zukunft in Erkelenz und Merzenich

- Kabinettsbeschluss avisiert für Juni ‘23

3



Garzweiler II
Vorhaben gemäß politischer Verständigung zw. Bund/Land NRW/RWE aus 

Oktober 2022 (Vorhabenbeschreibung der RWE Power AG)

4

• Keine Inanspruchnahme des 

3. Umsiedlungsabschnitts

• Abstand zu Ortschaften des 

3. Umsiedlungsabschnitts 

und zu Feldhöfen ca. 400m, 

zu Holzweiler ca. 500m

• Anlage einer rd. 100 ha 

großen Grünlandfläche am 

nord-östlichen Uferbereich

• Erhalt des Bereichs der 

Verbindungsbandanlage und 

des Kohlebunkers/der 

Tagesanlagen als 

Sonderfläche für 

Strukturwandelprojekte 

(„sonstige Flächen“)

Abbildung 2: Tagebau Garzweiler. Quelle: RWE Power AG.

3. Umsiedlungsabschnitt



Garzweiler II
Vergleich Seekontur Vorhaben LE 2021 mit Vorhaben gem. Verständigung 

2022 (Vorhabenbeschreibung der RWE Power AG)

5Abbildung 3: Tagebau Garzweiler. Seekontur. Quelle: RWE Power AG.



Garzweiler II
Geplante Wiedernutzbarmachung (der aktuell noch nicht wiedernutzbar 

gemachten Fläche) 
überschlägige Flächenangaben
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• Seefläche ca. 2.260 ha

• Landwirtschaftliche Fläche 

ca. 1.000 ha

• Forstwirtschaftliche Fläche 

(Seeböschung und östl. 

Restloch) ca. 310 ha

• Grün- und Weideflächen 

(Böschung 

Kohlebunker/Tagesanlagen 

usw. und Terrassenfläche, 

landschaftsgestaltender 

Anlagen im Bereich östliches 

Restloch) ca. 270 ha

• Sonderfläche für 

Strukturwandelprojekte 

(Kohlebunker/Tagesanlagen/ 

Bandtrasse) ca. 200 haAbbildung 4: Tagebau Garzweiler. Wiedernutzbarmachung. 



Garzweiler II
Geplante Wiedernutzbarmachung - Seeablauf
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• veränderte Seelage erfordert 

neuen Ablauf

• zurzeit Machbarkeitsstudie 

durch RWE

• Prüfung ob eigener 

Braunkohlenplan erforderlich



Garzweiler II – Beschlüsse des 

Braunkohlenausschusses am 25.11.2022
• Abbau- und  Wiedernutzbarmachungskonzept gemäß   

Vorhabensbeschreibung Stand 24.10.2022 und die neue Leitentscheidung 

sind als Grundlage für die weiteren Planungen zur Anpassung des 

Braunkohlenplanes 

• Prüfung beauftragt, wie die sich auch für den räumlichen Bereich des 

Braunkohlenplanes Frimmersdorf ergebenden Änderungen für die 

Wiedernutzbarmachung planerisch und möglichst in einem Verfahren 

bearbeitet werden können

• Regionalplanungsbehörde  wird  mit  der  Prüfung  beauftragt,  welches  

Verfahren für die landesplanerische Sicherung des Seeablaufs 

durchgeführt werden soll

8



Garzweiler II - Ausblick

• Klärung der Verfahrenswahl für die Änderung der Braunkohlenpläne 

Garzweiler II/Frimmersdorf

• Grundwassermodell wird Mitte 2023 erwartet

• überschlägige Umweltangaben werden durch RWE erarbeitet

• Nächster Schritt: Vorentwurfsbeschluss

• Vorentwurf ist nach derzeitigem Stand für Mitte 2024 geplant

• Prüfung ob eigenes Verfahren für einen Seeablauf erforderlich ist

9



Braunkohlenplan 

Rheinwassertransportleitun

g
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Rheinwassertransportleitung - Bisheriger 

Verfahrensablauf

• Beschlüsse des Braunkohlenausschusses

– wesentliche Änderung der Grundannahmen und damit das Erfordernis 

einer Planänderung für den Braunkohlenplan „Garzweiler II, 

Sachlicher Teilplan: Sicherung einer Trasse für die 

Rheinwassertransportleitung“ wurde mit Beschluss des BKAs am 

28.05.2021 festgestellt.

– Auftrag an Regionalplanungsbehörde: Erstellung eines Vorentwurfs.

• Frühzeitige Unterrichtung: 23.07.2021 

• Scopingtermin: 20.08.2021

– Aufstellungsbeschluss zur Braunkohlenplanänderung wurde am 

25.11.2022 beschlossen

11
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Trassenverlauf & aktuelle Leitungsdimensionierung

Leitungen Bündelungs-

leitung

Garzweiler-

leitung

Hambach-

leitung

Leitungsdimensio-

nierung

3x DN2200 2x DN1400 2x DN2000 

Wasserführung 18m³/s 4,2m³/s 13,8 m³/s

Trassenlänge 22,4 km 4,2km 18,5 km

Abbildung 1: Trassenverlauf. 



Rheinwasserentnahme - Bisheriger 

Verfahrensablauf 
konstruktive Gespräche mit der WSV von September 2021 bis Juni 2022: 

gestaffeltes Entnahmekonzept für die Befüllung der Tagebauseen. 

13Tabelle 1: Entnahmekonzept.

Wasserspiegel-

bereich 

Rechn. 

Fahrrinnen-

tiefe [cm]* 

max. 

Absenkung 

[cm] 

Ca. zus. 

Absenkung 

im Vergl.  

zu 2019 

Abladetiefe 

[cm] 

Wert 

Pegel 

Düsseldorf 

[cm] 

bis GlW+160 

cm 
bis 410 1,0 0 bis 380 bis 257 

GlW+161 cm 

bis GlW+180 

cm 

411 bis 430 1,5 0,5 
381 bis 

400 

258 bis 

277 

GlW+181 cm 

bis GlW+210 

cm 

431 bis 460 2,0 1 
401 bis 

430 

278 bis 

307 

> GlW+210 cm >460 >2,5  >1,4 >430 >307 

 



Rheinwasserentnahme - Verfahrensablauf 

• Derzeitiger Stand bei der Zentralkommission Rheinschifffahrt (ZKR)

 Das Entnahmekonzept wurde am 13. und 14. September 2022 in der 

Arbeitsgruppe Infrastruktur und Umwelt (IENG) vorgestellt.

 Der Ausschuss (IEN) kam am 10. und 11. Oktober 2022 zusammen.

• Wie geht es weiter? 

 Eine Entscheidung über das Entnahmekonzept wird in der Plenarsitzung der 

ZKR am 08. Dezember 2022 erwartet.

 Festlegung der Entnahmemengen im wasserrechtlichen Verfahren

14



Ablauf Braunkohlenplanänderung

15

Änderung 

Grund-

annahmen

Einstieg 

Änderungs-

verfahren

Vorentwurfs-

beschluss 
Aufstellungs-

beschluss

Feststellungs-

beschluss

Frühzeitige 

Unterrichtung +

Scoping

Erstellung 

UVP/UP

überschlägige 

UVP/UP

Beteiligung 

TÖB + ÖFF

Erörterung

Ausgleichs-

vorschläge

Genehmigung 

durch 

Landesplanungs-

behörde

BKA

BRK

Änderung 

Grund-

annahmen

Einstieg 

Änderungs-

verfahren

Vorentwurfs-

beschluss 

Aufstellungs-

beschluss

Vorhaben-

beschreibung
BRK

Nächster Verfahrensschritt

voraussichtlich ab 02.01.23



Entwurf Zeitplanung Braunkohlenplan RWTL
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Verfahrensschritt  

Quartal: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Leitentscheidung

BKA-Beschluss: Prüfen, ob Änderungsverfahren erforderlich ist X

Anforderungsschreiben an RWE bzgl. Vorhabensbeschreibung

BKA-Beschluss zum Einstieg ins Änderungsverfahren X

Erstellung der Unterlagen für die überschlägige UVP/UP

vorbereitender AK-Beschluss bzgl. Vorentwurf

BKA-Beschluss: Erarbeitung des Vorentwurfs X

Frühzeitige Unterrichtung

Scoping

Unterrichtung über Untersuchungsrahmen (§ 15 UVPG)

Erstellung der Unterlagen für die UVP/UP

Vorlage der UVP/UP-Unterlagen durch RWE (inkl. GW-Modell 2022 für GII)

vorbereitender AK-Beschluss für Erarbeitungsbeschluss

BKA-Beschluss: Aufstellung des Braunkohlenplans X

Beteiligungsverfahren

Erarbeiten der Ausgleichsvorschläge

Erörterung der Anregungen

BKA-Beschlüsse: Ausgleichsvorschläge; Feststellung des Plans X

Genehmigung des Braunkohlenplans durch MWIDE

2022 2023 20242016 2017 2018 2019 2020 2021



Gerit Ulmen

--

Bezirksregierung Köln

Dezernat 32 – Regionalentwicklung, Braunkohle

50606 Köln

Dienstgebäude: Zeughausstr. 2 – 10, 50667 Köln

Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 2397

Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 2905

eMail: gerit.ulmen@bezreg-koeln.nrw.de

Internet: www.bezreg-koeln.nrw.de

Regional denken. Praktisch entscheiden.
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Braunkohlenplanänderungsverfahren Garzweiler II
Vorhaben gemäß politischer Verständigung vom 04.10.2022

165. Sitzung des Braunkohlenausschusses am 25.11.2022

Michael Eyll-Vetter



Tagebau Garzweiler
Luftbild (Stand 06/2022)

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 2



Änderung Braunkohlenplan
Vorhaben gemäß politischer Verständigung zw. Bund/Land NRW/RWE aus Oktober 2022

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 3

3.Umsiedlungsabschnitt

Feldhöfe

• Skizzierung Vorhaben:

− Keine Inanspruchnahme des 
3. Umsiedlungsabschnitts und der 
drei Feldhöfe

− Abstand zu Ortschaften des 3. 
Umsiedlungsabschnitts und zu 
Feldhöfen rd. 400m, zu Holzweiler 
rd. 500m

− Anlage einer rd. 100 ha großen 
Grünlandfläche am nord-östlichen 
Uferbereich

− Erhalt des Bereichs der 
Verbindungsbandanlage und des 
Kohlebunkers/der Tagesanlagen als 
Sonderfläche für 
Strukturwandelprojekte („sonstige 
Flächen“)



Vergleich Seekontur Vorhaben LE 2021 mit Vorhaben gem. 
Verständigung 2022

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 4



Kommunalgebietsgrenzen

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022

Mönchengladbach

Erkelenz

Jüchen

Titz
Bedburg

Grevenbroich

Seite 5



Geplante Wiedernutzbarmachung (der aktuell noch nicht wiedernutzbar gemachten Fläche)
Flächenangaben (überschlägig)

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 6

• Seefläche rd. 2.260 ha

• Landwirtschaftliche Fläche 
rd. 1.000 ha

• Forstwirtschaftliche Fläche 
(Seeböschung und östl. Restloch) 
rd. 310 ha

• Grün- und Weideflächen (Böschung 
Kohlebunker/Tagesanlagen usw. und 
Terrassenfläche und 
landschaftsgestaltender Anlagen im 
Bereich östliches Restloch) 
rd. 270 ha

• Sonderfläche für 
Strukturwandelprojekte 
(Kohlebunker/Tagesanlagen/ 
Bandtrasse) rd. 200 ha



Wiedernutzbarmachung Garzweiler I und II

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 7



Geplante Wiedernutzbarmachung
Besonderheiten

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 8

• Für eine knapp ausgeglichene Lössbilanz ist

− die Anlage einer rd. 100 ha großen 
Grünlandfläche mit rd. 1 m Lössauftrag 
sowie

− die Nichtverfüllung des Bereichs der 
Verbindungsbandanlage und des 
Kohlebunkers/der Tagesanlagen (rd. 
200 ha Sonderfläche für 
Strukturwandelprojekte + 100 ha 
Böschungen)

notwendig.

• Die Grünlandfläche bildet Terrasse auf etwa 
85 m NHN, damit etwa 20m oberhalb des 
Sees (65 m NHN); östlich angrenzende 
landwirtschaftliche Fläche bei etwa 
95-100 m NHN.



„Vorhaben gem. Verständigung 2022“: Zeitablauf mit 
Kohleausstieg 3/2030 und „Sicherheitsbereitschaft 3.0“

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Depotwirtschaft

Kohlegewinnungsbetrieb

Tätigkeit

Seebefüllung

„Sicherheitsbereitschaft 3.0“ 
01.04.2030 - 31.12.2033

Abraumgewinnung (Sohle)

Restraumgestaltung/
abschließende Wiedernutzbarmachung
(inkl. Alt-Tagebaue (Fortuna, etc.))

Vorhaben gemäß Verständigung 2022 Seite 925. November 2022



Übersicht Tagebau Garzweiler (Luftbild Stand 10/2022)

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 10

L354n, 
Bau 2023

L277n, 
Linienfindung

L12

mögliche Seekontur 
Kohleausstieg 2030

Abbaufeld gem. Vorhaben Verständigung 2022

Geltungsbereich HBP 2023-2025

Abbaustand Ende 2025 gem. HBP 2023-2025

Geltungsbereich HBP 2020-2022

Abbaustand Ende 2022 gem. HBP 2020-2022

Ersatzverbindung zwischenörtlicher Verkehr



Seeablauf Garzweiler
Machbarkeitsprüfung für BKPl-Änderung GRZ II neu und eigenes BKPl-Verfahren

• Aktuell erfolgt Machbarkeitsprüfung für die Herstellung des späteren Seeablaufs

• Machbarkeitsprüfung ist Grundlage für Umweltprüfung im Rahmen eines 
landesplanerischen Verfahrens (BKPl)

• Konkrete Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfolgt im späteren 
wasserwirtschaftlichen Verfahren, rechtzeitig vor „Inbetriebnahme“ um 2070

• Eigenes BKPl-Verfahren mit Beginn 2024 zur landesplanerische Sicherung der 
Trasse (wie Ablauf Tagebausee Hambach)

Niers

25. November 2022 Vorhaben gemäß Verständigung 2022 Seite 11



Seeablauf Garzweiler
Gestaltung und Dimensionierung

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 12
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Bandanlage – späterer potentieller 
Seezugang
Schnittdarstellung

Vorhaben gemäß Verständigung 202225. November 2022 Seite 13

A B

Raster: 1.000mx1.000m

(65m NHN)

(85m NHN)

D

C

(85m NHN)
(95m NHN)(100m NHN)



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  30.11.2022 

ZS 6 - Strukturwandel 

 

Sitzungsvorlage-Nr. ZS 6/2032/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Strukturwandel und 
Arbeit 

08.12.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Sachstandsbericht zu Strukturwandelprojekten im Rhein-Kreis Neuss 
 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung wird in der Sitzung zum aktuellen Sachstand der Strukturwandelprojekte im 

Rhein-Kreis Neuss berichten. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 
 

 



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  30.11.2022 

ZS 6 - Strukturwandel 

 

Sitzungsvorlage-Nr. ZS 6/2034/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Strukturwandel und 
Arbeit 

08.12.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Zwischenbericht "Rheinische Revierbahn" 
 

Sachverhalt: 

Zuletzt wurde in den Sitzungen des Mobilitätsausschusses am 10.11.2022 und im Ausschuss 

für Strukturwandel und Arbeit am 15.09.2022 über den Sachstand berichtet. 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28.09.2022 auf Grundlage eines interfraktionellen 

Antrags von CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Freie Demokraten, UWG/Freie Wähler und 

Zentrum (siehe Anlage 1) den als Anlage 2 beigefügten Beschluss gefasst. 

 

Mit Datum vom 10.10.2022 hat der Landrat das ebenfalls als Anlage 3 beigefügte Schreiben 

an den Bundesminister für Digitales und Verkehr, den Minister für Umwelt, Naturschutz und 

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, den Konzernbevollmächtigen der Deutschen Bahn 

AG für Nordrhein-Westfalen und den Geschäftsführer der Nahverkehr Rheinland GmbH 

gerichtet. 

Antworten auf das Schreiben vom 10.10.2022 sind bisher nicht eingegangen. Die Verwaltung 

wird über die eingehenden Antworten berichten. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 

 
 
Anlagen: 

Interfraktioneller_Antrag_v._28.09.2022_(Anlage_1) 
Kreistagsbeschluss_v._28.09.2022_(Anlage_2) 
Schreiben_des_Landrats_v._10.10.2022_(Anlage_3) 

















Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  30.11.2022 

ZS 6 - Strukturwandel 

 

Sitzungsvorlage-Nr. ZS 6/2037/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Strukturwandel und 
Arbeit 

08.12.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Bericht der Bundesregierung zum Umsetzungsstand des 
Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) gemäß § 26 Abs. 2 bis 4 
InvKG 
 

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 02.11.2022 hat der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz dem 

Deutschen Bundestag den Bericht der Bundesregierung zum Umsetzungsstand des 

Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) gemäß § 26 Abs. 2 bis 4 InvKG übersandt. 

Dieser ist als Anlage beigefügt. 

 
 
Anlage: 

BerichtInvKG 
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